
Vor dem weiteren Eintritt in die Tagesordnung verpflichtete sich der sachkundige Bürger 
Gerhard Dohlen, der als stellvertretendes Ausschussmitglied an der Sitzung teilnahm, 
entsprechend dem von der Vorsitzenden vorgesprochenen Verpflichtungstext zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben. 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift wurden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt somit als 
anerkannt. 
 


